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Kapitel 1

Einführung

A. Hintergrund und Problemstellung

„To influence“ (sb.) meint (jemanden) „beeinflussen“.1 Beeinflusst wird die Ge-
sellschaft tagtäglich durchWerbung – ob imVorbeigehen an Litfaßsäulen oder durch
online geschaltete Werbeanzeigen. Werbung spielt in Bezug auf die Bewerbung von
Produkten bzw. Dienstleistungen eine wesentliche Rolle. Unternehmen nutzen
Werbung, um ihre Produkte bzw. Dienstleistungen in der Gesellschaft zu vermarkten
und so den eigenen Absatz zu fördern.

Zwecks solcher Bewerbung eignen sich unterschiedliche Kanäle. So griffen
Unternehmen auf Handreichungen in Papier, in Form von Prospekten undKatalogen,
und auf Plakatwerbung – z.B. an jenen Litfaßsäulen – zurück. In der Folge entwi-
ckelten sich in Radiowie Fernsehen neuartigeWerbeformen, etwa durchWerbespots
oder Dauerwerbesendungen. Durch die Entwicklung des Internets kam ein neuer
Werbekanal hinzu – das World Wide Web. Unternehmen wählten nun den Weg,
Werbung für Produkte bzw. Dienstleistungen auf der eigenen Webseite zu schalten.
Vermehrt veröffentlichten sie auch Werbeanzeigen über Plattformen wie Facebook
und Instagram.

Zur Wahrung von Authentizität entstand eine weitergehende, nicht mehr weg-
zudenkende Entwicklung. Werbung erfolgt oft nicht nur produkt- bzw. dienstleis-
tungsbezogen. Sie zeichnet sich durch die werbende Person – das Werbegesicht –
aus. Werbegesichter sind neben klassischen „Testimonials“ (dt.: „Werbebotschaf-
ter“) aus Film und Fernsehen die „Influencer“2 im World Wide Web.

Influencer sind die „Beeinflusser“ der digitalen (Werbe-)Welt im 21. Jahrhundert.
In dem Zuge bewerben Influencer Produkte bzw. Dienstleistungen fremder Unter-
nehmen auf Profilen in den Sozialen Medien. Influencer „bewerten, präsentieren,
testen oder erwähnen (…) Marken, Produkte und Dienstleistungen verschiedener
Unternehmen“3 – meist, ohne den werblichen Charakter offenkundig nach außen zu

1 https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence (zuletzt abgerufen
am 28.2.2024).

2 „Influencer:in“ im Folgenden der Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber unabhängig
vom Geschlecht der „Influencer“.

3 Brtka/Witzmann, GRUR-Prax 2021, 657.

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/influence


tragen, bzw. als „private Empfehlung“ gestaltet.4 Dabei fördern sie oft ebenso ihren
eigenen Marktwert bzw. gar den Absatz eigener Produkte bzw. Dienstleistungen.

Sowie Influencer die Gesellschaft in Bezug auf das Absatzverhalten beeinflussen
mögen, drohen ihnen und dahinterstehenden Unternehmen durch unzureichend
geschaltete Werbung im World Wide Web rechtliche Risiken. Die ethische und
rechtliche Verantwortlichkeit von Influencern wie dahinterstehenden Unternehmen
ist ein Themengebiet, das es zu beleuchten gilt. Denn das Influencer Marketing wird
nicht ohne Grund als „eins der wohl größten Phänomene des digitalen Zeitalters“5

bezeichnet.

I. Influencer Marketing als „neue“ Art der Werbung

Die Bewerbung von Produkten bzw. Dienstleistungen – gleich ob offline oder
online – ist ein seit Jahrzehnten gangbarer Weg zur Absatzförderung. Novum des
Influencer Marketings ist, dass Influencer als vermeintliche „Privatpersonen“ Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen auf ihren Profilen im World Wide Web bewerben.

Großer Vorteil der Influencer ist ihr Sympathiefaktor. Durch vermeintlich „pri-
vaten“ Auftritt im World Wide Web zeigen sie sich nahbar und generieren Ver-
knüpfungen mit interessierten Nutzern.6 Nutzer verfolgen Inhalte („Content“) der
Influencer mit Interesse. Influencer verfügen meist über eigene „Anhänger“
(„Follower“), welche das Influencer-Profil abonnieren. Dazu entscheiden sich
Nutzer, wenn sie den Influencer für authentisch wie sympathisch halten und sich mit
dessen Inhalten identifizieren können.

Der Einsatz von Influencern zur Absatzförderung ist für Unternehmen besonders
attraktiv und hat sich als „neue“Werbeform etabliert. Denn Influencer verfügen über
einen Werbewert, den andere Werbeformen nicht aufweisen. Sie haben besagten
Sympathiefaktor und strahlen Followern gegenüber Authentizität aus.7 Follower
nehmen den Influencer nicht primär als Werbegesicht wahr, sondern werden von
dessen „(Privat-)Person“ angesprochen. Dem sympathischen Influencer, dessen
(private) Interessen man als Follower umfänglich teilt, nimmt man eher ab, dass er
beworbene Produkte bzw. Dienstleistungen nutzt und für gut befindet, als z.B. be-
kannten Schauspielern oder Moderatoren. Was nun als „Novum“ im Rahmen von
Werbung zählt, ist Sympathie und Authentizität.

4 Köhler/Bornkamm/Feddersen/Feddersen, UWG § 5a Rdnr. 4.90; Spindler/Schuster/
Micklitz/Schirmbacher, Recht der elektronischen Medien, TMG § 6 Rdnr. 46; Henning-Bode-
wig, WRP 2017, 1415.

5 Terhaag/Schwarz, Influencer-Marketing, § 1 Rdnr. 9.
6 Alexander, ZUM 2022, 77.
7 Alexander, ZUM 2022, 77; ähnlich Buchmann/Panfili, K&R 2022, 478, 479; Glöckner,

NJW 2021, 3427; Seelig, IPRB 2021, 145.
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1. Faktisches Bedürfnis für das Influencer Marketing
zwecks Bewerbung von Produkten/Dienstleistungen

Unternehmen bedienen sich der Influencer zwecks Bewerbung von Produkten
bzw. Dienstleistungen aufgrund ihres vorgenannten Alleinstellungsmerkmals: Der
Authentizität.

Werbung erfolgt seit Jahrzehnten auf jedweden Werbekanälen, auch unter Nut-
zung von „Testimonials“. Prominenten Werbegesichtern als „Testimonials“ fehlt bei
vorhandener Bekanntheit aber oft Sympathie, Authentizität und Glaubwürdigkeit.
Zwar kennt z.B. ein Jeder den Schauspieler George Clooney und die Werbekam-
pagnen für Nespresso8, in denen George Clooney vermeintlich genüsslich Nespresso
Kaffee trinkt oder trinken will bzw. die Nespresso Aluminiumkapseln erwirbt. Doch
glaubt ein Jeder ebenso, dass George Clooney über eineNespressoMaschine verfügt,
die Nespresso Aluminiumkapseln nutzt und täglich Nespresso Kaffee à la „Nes-
presso. What else?“ genießt? Ein Schauspieler, der sich für Menschenrechte,
Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagiert, wird Kaffee eines Unternehmens
konsumieren, das mit Aluminiumkapseln arbeitet und in Kritik zu eigenen Ar-
beitsbedingungen und Kinderarbeit steht?9 Wohl kaum.

Die Bekanntheit des Werbegesichts genügt im Rahmen von Werbung nicht
(mehr). Selbst wenn ein Großteil der Gesellschaft von George Clooney’s Schau-
spielkunst begeistert sein wird, steigt man nicht deshalb auf Nespresso Kaffee in
Form von Aluminiumkapseln um. Ein möglicher Abnehmer von Produkt bzw.
Dienstleistung muss sich mit dem Werbegesicht im Zusammenhang mit der Be-
werbung identifizieren können. Nur dann wird er ihm den Werbeinhalt – z.B. den
Nespresso-Konsum eines George Clooney’s – abnehmen. Steht das „Testimonial“
nicht hinter der Werbung, wird die Werbekampagne geringe (wirtschaftliche) Er-
folge verzeichnen. Dem „Testimonial“ fehlt nämlich die wesentliche Authentizität.
So verwundert kaum, dass Nespresso nach diversen Werbekampagnen mit George
Clooney nun teils auf ihn als „Testimonial“ verzichtet.10

Der Einsatz von Influencern soll daneben der Abkehr von Werbung in der Ge-
sellschaft entgegenwirken. Wo Werbung im World Wide Web zunehmend als auf-
dringlich und lästig empfunden und durch Werbeblocker unterbunden wird, werden
Inhalte von Influencern interessiert verfolgt. Wo Werbekataloge (z.B. von Quelle)
abbestellt wurden, Dauerwerbesendungen an Einschaltquoten einbüßten und der

8 Portionskaffeesystem aus Aluminiumkapseln des Unternehmens Nestlé; Henning-Bode-
wig, WRP 2017, 1415, 1417.

9 Hodal, „George Clooney ,saddened‘ by alleged child labour on Nespresso coffee farms“,
Artikel v. 26.2.2020, abrufbar unter https://www.theguardian.com/global-development/2020/
feb/26/george-clooney-saddened-by-alleged-child-labour-on-nespresso-coffee-farms (zuletzt ab-
gerufen am 28.2.2024).

10 Mattgey, „Weltweite Nespresso-Kampagne komplett ohne Clooney“, Artikel v. 30.8.
2018, abrufbar unter https://www.wuv.de/Archiv/Weltweite-Nespresso-Kampagne-komplett-oh
ne-Clooney (zuletzt abgerufen am 28.2.2024).
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